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 SATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT KIEL ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR.Maßstab 1:500

1023

10
23

1023

1023

Landes-
hauptstadt Kiel

1023 "Altes Postareal"             VORENTWURF

1023

Zwischen Pastor-Gosch-Weg, Schulstraße, Karlstal und Werftstraße

FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ZEICHENERKLÄRUNG

VORENTWURF

Aufgrund § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 84 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) sowie § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom ______________________folgende Satzung 
über den B-Plan Nr. 1023 "Postareal", bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, erlassen:

1023

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Entworfen und aufgestellt nach §§ 8 und 
9 und 12 BauGB auf der Grundlage des 
Aufstellungsbeschlusses des 
Bauausschusses vom 03.05.2018.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
1023, bestehend aus der Planzeichnung 
und den textlichen Festsetzungen sowie 
der Begründung haben in der Zeit vom 
___________ bis ___________ nach 
vorheriger am ___________ 
abgeschlossener Bekanntmachung mit 
dem Hinweis, dass Stellungnahmen in 
der Auslegungsfrist vorgebracht werden 
können, öffentlich ausgelegen. Die 
Gemeindevertretung hat die 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange am 
______________ geprüft.

Kiel, den ______________

Landeshauptstadt Kiel 
Der Oberbürgermeister
 Stadtplanungsamt
 I. A.

Siegel

Der Bebauungsplan Nr. 1023, bestehend 
aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen, wird hiermit 
ausgefertigt.

Kiel, den ______________

Landeshauptstadt Kiel 

Siegel

Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluss über den  
Bebauungsplan Nr. 1023 wurde am 
___________ ortsüblich 
bekanntgemacht. Gleichzeitig wurde der 
Ort genannt, an dem der Plan, die 
Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung auf Dauer während der 
Dienststunden eingesehen werden 
können.

In der Bekanntmachung ist auf die 
Möglichkeit, eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung 
einschließlich der sich ergebenden 
Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) sowie 
auf die Möglichkeit, 
Entschädigungsansprüche geltend zu 
machen und das Erlöschen dieser 
Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen 
worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 
(3) GO wurde ebenfalls hingewiesen.
Der Bebauungsplan Nr. 1023 tritt am 
Tage nach seiner Bekanntmachung in 
Kraft. Der Bebauungsplan wird mit der 
Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung 
bereitgehalten und auf Verlangen 
Auskunft gegeben.

Kiel, den ______________

Landeshauptstadt Kiel
 Der Oberbürgermeister  
 Stadtplanungsamt 
I. A.

 

Siegel

Für die Darstellung des Bestandes (im 
Mehrfarbendruck schwarzgrün) gelten 
die Kartenzeichen der Anweisung für die 
Herstellung und Berichtigung der 
Stadtgrundkarte der Landeshauptstadt 
Kiel.

 Der katastermäßige Bestand am 
______________ sowie die 
geometrischen Festlegungen der neuen 
städtebaulichen Planung werden als 
richtig bescheinigt.

Kiel, den ______________

  Landeshauptstadt Kiel
 Der Oberbürgermeister 
Amt für Bauordnung,  
Vermessung und 
Geoinformation 
i.A.

Siegel

Städt. Obervermessungsrat

1023

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
vgl. TEXT (Teil B)

siehe gesondertes Dokument und Begründung zum Bebauungsplanvorentwurf
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 4 und 6a BauNVO

Allgemeines Wohngebiet

Urbanes Gebiet

Maß der baulichen Nutzung gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO 

z. B. GRZ 0,5 Grundflächenzahl als Höchstmaß

z. B. GFZ 3,15 Geschossflächenzahl als Höchstmaß

z. B. XVIII Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Baugrenzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Baugrenze

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Öffentliche Grünflächen mit Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder des Maßes der Nutzung

WA

MU

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Tiefgaragen sowie Nebenanlagen

Stellplätze

Fläche, die mit Gehrechten zugunsten der Landeshauptstadt Kiel für die 
Allgemeinheit und mit Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der 
Ver- und Entsorgungsträger zu belasten ist

Unterflursysteme

St

Uf

TiefgaragenTga

Erhalt von Einzelbäumen

besondere Festsetzungen (vgl. TEXT (Teil B) Nr. 3)(A)

Linie für Baumpflanzungen mit Angabe der Anzahl der zu pflanzenden Bäume 
(vgl. TEXT (Teil B) Nr. 19) 5

Anpflanzung und Erhalt von Bäumen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

GFL

(B)
(B)

(B)
(B)

(B)

(B)

(B)

Nebenzeichnung 2: Festsetzungen zum Immissionsschutz - vgl. TEXT (Teil B) Festsetzung Nr. 12, 13, 14 und 16

Maßstab: 1 : 1.000 Maßstab: 1 : 1.000

Nebenzeichnung 1: Festsetzung der lichten Höhe für Balkone - vgl. TEXT (Teil B) Festsetzung Nr. 7

Straßenbegrenzungslinie

*** PLATZHALTER ***

Markierung der Fassaden erfolgt noch!

Private Grünflächen mit Zweckbestimmung

besondere Festsetzungen (vgl. TEXT (Teil B) Nr. 7, 8, 12, 13, 14, 16, 34 und 39)
z.B. (B)

besondere Festsetzungen (vgl. TEXT (Teil B) Nr. 34)(H)

Baum, vorhanden

Baum, zu entfallen

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
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